
Leitfaden für Antragstellende

Im Rahmen des Programms werden Vereine, Initiativen, gemeinnützigen Organisationen, Bürgerinitiativen, Helferkreise und
engagierte Personen, die für ein vorurteilsfreies, demokratisches und wertschätzendes Miteinander im Kreis Mettmann
eintreten, aktiv unterstützt. Ziel ist es, die Vielfalt, die Toleranz und die Werte der Demokratie zu stärken und die
Zivilgesellschaft dabei zu unterstützen. Gefördert werden Einzelprojekte, die die Ziele der Partnerschaft für Demokratie
umzusetzen. Es können Projekte Vorträge, Konzerte, Fach- und Dialogveranstaltungen, Workshops und Kampagnen, die für
ein demokratisches und wertschätzendes Miteinander im Kreis Mettmann beitragen, beantragt werden.

Im Vorfeld einer Antragstellung empfehlen wir eine Antragsberatung. Die Mitarbeiterin der Koordinierung und
Fachstelle der Caritas fungiert als Ansprechpartnerin im Kreis Mettmann. Darüber hinaus berät und begleitet
Sie bei der Antragsstellung sowie bei der Durchführung des Projektes.
Kontaktdaten: Tigsty Asfaw, Tel: 02104 / 79493242 oder per Email: tigsty.asfaw@caritas-mettmann.de.

Wer kann eine Förderung 
stellen?

Wer unterstützt Sie bei der 
Antragstellung?

Welche Ausgaben werden 
finanziert?

Wie erfolgt die Antragstellung?

Die Antragsunterlagen sind online unter www.demokratieleben.me erhältlich. Das Antragsformular sowie Finanzplan muss
ausgefüllt und unterschrieben an die Emailadresse demokratie-leben@kreis-mettmann.de gesendet werden. Ihr Antrag wird
von den Mitarbeitenden des federführenden Amtes im Kreisintegrationszentrum und durch die Mitarbeiterin in der
Koordinierungs- und Fachstelle geprüft. Sollten alle Daten korrekt sein, wird über Ihrem Antrag in dem Begleitausschuss des
Projektes abgestimmt. Daraufhin erstellt das federführende Amt einen Zuwendungsbescheid (Bewilligungs- oder Ablehnung)
des eingereichten Projektes.
Das Projekt kann erst beginnen, wenn Sie eine Bestätigung über die Förderung erhalten.

Die Vergabe ist an die Förderbestimmungen des Bundes gebunden. Zuwendungsfähig sind alle Kosten, die zur Durchführung
der notwendig sind beispielsweise Honorare und Sachkosten. NICHT zuwendungsfähig sind Maßnahmen, die nach Inhalt und
Struktur überwiegend schulunterrichtlichen Zwecken, der Berufsausbildung, dem Leistungssport, der religiösen oder
weltanschaulichen Erziehung, der parteiinternen oder Schulung, der Erholung dienen.

http://www.demokratieleben.me/
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